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3. betont außerdem, dass der Ökotourismus zur nach-
haltigen Entwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt,
beitragen und das Wohlergehen der lokalen und indigenen
Gemeinschaften verbessern kann;

4. erkennt an, dass der Ökotourismus bedeutende
Möglichkeiten für die Erhaltung, den Schutz und die nachhal-
tige Nutzung von Naturgebieten schafft, indem er lokale und
indigene Gemeinschaften in den Gastländern und Touristen
gleichermaßen dazu anregt, das Natur- und Kulturerbe zu be-
wahren und zu achten;

5. erkennt außerdem an, dass der Ökotourismus durch
verbesserte individuelle Existenzgrundlagen in den lokalen
Gemeinschaften die Armut mindern und dass er Ressourcen
für kommunale Entwicklungsprojekte erbringen kann;

6. unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist,
auf nationaler Ebene und im Einklang mit den nationalen
Prioritäten geeignete Leitlinien und Regelungen für die För-
derung und Unterstützung des Ökotourismus und die Mini-
mierung seiner möglichen negativen Auswirkungen einzu-
führen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, im Einklang mit
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften Investitionen in den
Ökotourismus zu fördern, was den Aufbau kleiner und mittle-
rer Unternehmen und die Erleichterung des Zugangs zu Fi-
nanzmitteln, namentlich über Kleinstkredit-Initiativen für die
armen, lokalen und indigenen Gemeinschaften in Gebieten
mit hohem ökotouristischem Potenzial, einschließlich ländli-
cher Gebiete, beinhalten kann;

7. unterstreicht außerdem, wie wichtig es für die Er-
schließung der Möglichkeiten des Ökotourismus ist, eine
Umweltverträglichkeitsprüfung im Einklang mit den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften durchzuführen;

8. betont, dass bei der Entwicklung der Ökotouris-
muspolitik indigene Kulturen, Traditionen und Kenntnisse
unter allen Aspekten umfassend berücksichtigt, geachtet und
gefördert werden sollen, und unterstreicht, wie wichtig es ist,
die volle Teilhabe und Mitwirkung der lokalen und indigenen
Gemeinschaften an den sie betreffenden Entscheidungen zu
fördern und das Wissen, das Erbe und die Werte indigener
und lokaler Gruppen nach Bedarf in die Ökotourismusinitiati-
ven einzubinden;

9. betont, dass im Rahmen von Ökotourismusinitiati-
ven wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die
volle Ermächtigung der Frauen, namentlich die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Ebenen und
an den Entscheidungsprozessen in allen Bereichen, zu ge-
währleisten;

10. fordert das System der Vereinten Nationen auf, im
Rahmen der weltweiten Kampagne für die Millenniums-Ent-
wicklungsziele den Ökotourismus als ein Instrument zu för-
dern, das zur Erreichung dieser Ziele beitragen kann, insbe-
sondere der Ziele der Beseitigung der extremen Armut und
der Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, und die An-
strengungen und die Politik der Entwicklungsländer auf die-
sem Gebiet zu unterstützen;

11. legt den regionalen und internationalen Finanzin-
stitutionen nahe, mit dem Ökotourismus zusammenhängende
Programme und Projekte in Anbetracht des ökonomischen
und ökologischen Nutzens solcher Maßnahmen angemessen
zu unterstützen;

12. erkennt die Rolle an, die die Nord-Süd-Zusam-
menarbeit bei der Förderung des Ökotourismus als eines Mit-
tels zur Herbeiführung wirtschaftlichen Wachstums, zur Ver-
ringerung der Ungleichheiten und zur Verbesserung des Le-
bensstandards in den Entwicklungsländern spielt, und erkennt
außerdem an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die
Dreieckskooperation ergänzend zur Nord-Süd-Zusammenar-
beit den Ökotourismus fördern können;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung in Zusam-
menarbeit mit der Weltorganisation für Tourismus und den
anderen zuständigen Einrichtungen und Programmen der
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen und darin Mittel und Wege zu
empfehlen, wie der Ökotourismus als ein Instrument zur Be-
kämpfung der Armut und zur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung vorangebracht werden kann.

RESOLUTION 65/174

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/440/Add.1, Ziff. 9)389.

65/174. Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die 
Beseitigung der Armut (2008-2017)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/196 vom
22. Dezember 1992, 48/183 vom 21. Dezember 1993, 50/107
vom 20. Dezember 1995, 56/207 vom 21. Dezember 2001,
57/266 vom 20. Dezember 2002, 58/222 vom 23. Dezember
2003, 59/247 vom 22. Dezember 2004, 60/209 vom 22. De-
zember 2005, 61/213 vom 20. Dezember 2006, 62/205 vom
19. Dezember 2007, 63/230 vom 19. Dezember 2008 und
64/216 vom 21. Dezember 2009,

sowie unter Hinweis auf die von den Staats- und Regie-
rungschefs anlässlich des Millenniums-Gipfels verabschiede-
te Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen390 und die
internationale Verpflichtung, die extreme Armut zu beseiti-
gen und bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung,
dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt, und
den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren,

389 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
390 Siehe Resolution 55/2.
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ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005391,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele, ihre Resolution 61/16 vom 20. No-
vember 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und Sozial-
rats und ihre Resolution 63/303 vom 9. Juli 2009 „Ergebnis
der Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskri-
se und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung“,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/265 vom
20. Dezember 2002 über die Einrichtung des Weltsolidari-
tätsfonds,

unter Begrüßung der armutsbezogenen Erörterungen im
Rahmen der vom Wirtschafts- und Sozialrat abgehaltenen
jährlichen Überprüfungen auf Ministerebene, die bei der
Durchführung der Zweiten Dekade der Vereinten Nationen
für die Beseitigung der Armut (2008-2017) eine wichtige un-
terstützende Rolle spielen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungs-
teil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts-
und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung über die
Schaffung eines förderlichen Umfelds auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zur Herbeiführung einer produktiven
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und
die damit verbundenen Auswirkungen auf die nachhaltige
Entwicklung392 und von der Resolution 2010/25 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 23. Juli 2010 „Erholung von der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise: Ein Globaler Be-
schäftigungspakt“,

unter Hinweis auf die Erklärung von Doha über Ent-
wicklungsfinanzierung: Ergebnisdokument der Internationa-
len Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Über-
prüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey393,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse des Weltgipfels
für soziale Entwicklung394 und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung395,

ferner unter Hinweis auf die Plenartagung der General-
versammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und ihr Ergebnisdokument396,

unterstreichend, dass es angesichts der anhaltenden
nachteiligen Auswirkungen der gehäuft auftretenden, mitein-
ander verflochtenen weltweiten Krisen und Herausforderun-
gen wie der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Nahrungsmit-
telkrise, der stark schwankenden Energie- und Rohstoffpreise
und des Klimawandels mehr denn je erforderlich ist, dass alle
maßgeblichen Partner, darunter der öffentliche Sektor, der
Privatsektor und die Zivilgesellschaft, zusammenarbeiten und
sich verstärkt engagieren, und in diesem Zusammenhang an-
erkennend, dass es dringend notwendig ist, die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, zu erreichen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass nach
der Ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseiti-
gung der Armut (1997-2006) und fünf Jahre vor dem Zieljahr
2015 für die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele
zwar in einigen Regionen Fortschritte bei der Verringerung
der Armut verzeichnet wurden, diese Fortschritte jedoch un-
gleichmäßig waren und die Zahl der in Armut lebenden Men-
schen in einer Reihe von Ländern weiter zunimmt, wobei
Frauen und Kinder die Mehrheit der am schwersten betroffe-
nen Gruppen stellen, insbesondere in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern und vor allem in Afrika südlich der Saha-
ra,

in der Erkenntnis, dass die Länder unterschiedliche
Wirtschaftswachstumsraten aufweisen und dass diese Unter-
schiede unter anderem durch die Förderung eines armutsmin-
dernden Wachstums und des sozialen Schutzes angegangen
werden müssen,

besorgt über die globale Natur von Armut und Un-
gleichheit und unterstreichend, dass die Beseitigung der Ar-
mut und des Hungers ein zwingendes ethisches, soziales, po-
litisches und wirtschaftliches Gebot für die Menschheit ist,

erneut erklärend, dass die Armutsbeseitigung eine der
größten Herausforderungen darstellt, mit denen die Welt heu-
te konfrontiert ist, insbesondere in Afrika und in den am we-
nigsten entwickelten Ländern, und unterstreichend, wie wich-
tig es ist, ein nachhaltiges, auf breiter Grundlage beruhendes
und niemanden ausschließendes Wirtschaftswachstum samt
produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Ar-
beit beschleunigt herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Finanz-
mitteln zugunsten der Entwicklung auf nationaler und inter-
nationaler Ebene und die wirksame Verwendung dieser Mit-
tel zentrale Bestandteile einer weltweiten Entwicklungspart-
nerschaft zugunsten der Erreichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, sind,

sowie in Anerkennung der Beiträge der Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit und der Dreieckskooperation zu den Anstren-
gungen, die die Entwicklungsländer unternehmen, um die Ar-
mut zu beseitigen und eine nachhaltige Entwicklung zu ver-
folgen,

anerkennend, dass eine gute Regierungsführung auf na-
tionaler Ebene, eine gute Ordnungspolitik auf internationaler

391 Siehe Resolution 60/1.
392 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 50.
393 Resolution 63/239, Anlage.
394 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
395 Resolution S-24/2, Anlage.
396 Siehe Resolution 65/1.
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Ebene und ein beständiges und niemanden ausschließendes
Wirtschaftswachstum, gestützt auf Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit, steigende Produktivität und ein
förderliches Umfeld, namentlich öffentliche und private In-
vestitionen und unternehmerisches Engagement, erforderlich
sind, um die Armut zu beseitigen, die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erreichen und den Lebensstandard anzu-
heben, und dass Initiativen zur Förderung der gesellschaftli-
chen Verantwortung von Unternehmen eine wichtige Rolle
dabei zukommt, die Wirkung öffentlicher und privater Inves-
titionen zu maximieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs
der Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräu-
men, wie dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich zum Ausdruck gebracht wurde,

1. bekräftigt, dass das Ziel der Zweiten Dekade der
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-
2017) darin besteht, die Weiterverfolgung der Verwirkli-
chung der die Armutsbeseitigung betreffenden international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, auf effiziente und koordinierte Wei-
se zu unterstützen und die diesbezüglich gewährte internatio-
nale Unterstützung zu koordinieren;

2. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine Entwicklung übernehmen
muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Strate-
gien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung nicht genügend betont werden
kann, und erkennt an, dass die auf nationaler Ebene unter-
nommenen verstärkten wirksamen Anstrengungen durch
konkrete, wirksame und unterstützende internationale Pro-
gramme, Maßnahmen und Regelungen ergänzt werden sol-
len, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwick-
lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der
nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist;

3. fordert die internationale Gemeinschaft, nament-
lich die Mitgliedstaaten, auf, die grundlegenden Ursachen der
extremen Armut und des Hungers anzugehen;

4. unterstreicht, dass der Armutsbeseitigung im Rah-
men der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen höchs-
ter Vorrang einzuräumen ist, und betont gleichzeitig, wie
wichtig es ist, die Ursachen der Armut und die mit ihr verbun-
denen Herausforderungen durch integrierte, koordinierte und
kohärente Strategien auf nationaler, zwischenstaatlicher und
interinstitutioneller Ebene anzugehen;

5. erklärt erneut, dass die Führungsrolle der Verein-
ten Nationen bei der Förderung der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit, die für die Beseitigung der Armut ent-
scheidend ist, gestärkt werden muss;

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Beseitigung der Armut auch weiterhin Vorrang einzuräumen,

und fordert die Geberländer, die dazu in der Lage sind, auf,
die wirksamen nationalen Anstrengungen, die die Entwick-
lungsländer in dieser Hinsicht unternehmen, durch die Bereit-
stellung ausreichender, berechenbarer Finanzmittel auf bila-
teraler oder multilateraler Grundlage zu unterstützen;

7. betont, wie wichtig es ist, auf nationaler, zwi-
schenstaatlicher und interinstitutioneller Ebene kohärente,
umfassende und integrierte Aktivitäten zur Beseitigung der
Armut zu gewährleisten, die mit den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten im Einklang stehen;

8. bekräftigt die Verpflichtung auf die Förderung von
Chancen auf eine volle, frei gewählte und produktive Be-
schäftigung, auch für benachteiligte Menschen, und auf men-
schenwürdige Arbeit für alle, unter voller Achtung der grund-
legenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unter gerech-
ten, gleichen, sicheren und würdigen Bedingungen, und be-
kräftigt außerdem, dass die makroökonomische Politik unter
anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen und
dabei die sozialen und ökologischen Auswirkungen und Di-
mensionen der Globalisierung in vollem Umfang berücksich-
tigen soll und dass diese Konzepte Schlüsselelemente einer
nachhaltigen Entwicklung für alle Länder und daher ein vor-
rangiges Ziel der internationalen Zusammenarbeit sind;

9. betont, dass eine allgemeine und berufliche Bil-
dung entscheidend zur Aktivierung des Selbsthilfepotenzials
von in Armut lebenden Menschen beiträgt, ist sich dabei ge-
wahr, wie komplex die Herausforderung der Armutsbeseiti-
gung ist, und würdigt in dieser Hinsicht die Rolle, welche die
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur bei der Koordinierung der Partner in der In-
itiative „Bildung für alle“ und bei der Förderung der Heraus-
bildung einer sektorweiten Bildungspolitik wahrnimmt, in-
dem sie unter anderem pädagogische Hilfsmittel für Basisor-
ganisationen und politische Entscheidungsträger erarbeitet;

10. anerkennt den Beitrag anderer Sonderorganisatio-
nen sowie der Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
namentlich des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, zu den
internationalen Kampagnen zugunsten der Armutsbeseiti-
gung, namentlich durch Bildungs- und Schulungsmaßnah-
men;

11. bekräftigt die Notwendigkeit, alle Verpflichtungen
in Bezug auf die öffentliche Entwicklungshilfe zu erfüllen,
namentlich die von vielen entwickelten Ländern eingegange-
ne Verpflichtung, bis 2015 den Zielwert von 0,7 Prozent und
bis 2010 den Zielwert von mindestens 0,5 Prozent des Brutto-
sozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe zuguns-
ten der Entwicklungsländer sowie den Zielwert von 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen;

12. begrüßt die zunehmenden Anstrengungen zur Ver-
besserung der Qualität der öffentlichen Entwicklungshilfe
und zur Steigerung ihrer Entwicklungswirksamkeit, erkennt
an, dass das Forum für Entwicklungszusammenarbeit des
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Wirtschafts- und Sozialrats und jüngste Initiativen wie die
hochrangigen Foren über die Wirksamkeit der Entwicklungs-
hilfe, aus denen die Erklärung von Paris über die Wirksamkeit
der Entwicklungshilfe von 2005 und das Aktionsprogramm
von Accra von 2008397 hervorgegangen sind, wichtige Beiträ-
ge zu den Anstrengungen der Länder leisten, die sich darauf
verpflichtet haben, so auch durch die Annahme der Grund-
prinzipien der nationalen Eigenverantwortung, der Partner-
ausrichtung, der Harmonisierung und des ergebnisorientier-
ten Managements, und ist sich dessen bewusst, dass es keine
für alle passende Einheitslösung gibt, die eine wirksame Hilfe
garantiert, und dass die besondere Situation eines jeden Lan-
des voll berücksichtigt werden muss;

13. beschließt, auf die Operationalisierung des von der
Generalversammlung eingerichteten Weltsolidaritätsfonds
hinzuarbeiten, bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen
Organisationen, den Privatsektor, die maßgeblichen Institu-
tionen, Stiftungen und Personen, freiwillige Beiträge zu dem
Fonds zu leisten, und ersucht den Generalsekretär, in seinen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution Informatio-
nen über die zugunsten einer besseren Operationalisierung
des Fonds getroffenen Maßnahmen und diesbezügliche Emp-
fehlungen aufzunehmen;

14. erkennt an, dass ein beständiges und niemanden
ausschließendes Wirtschaftswachstum unerlässlich für die
Beseitigung der Armut und des Hungers ist, insbesondere in
den Entwicklungsländern, und betont, dass die diesbezügli-
chen nationalen Anstrengungen durch ein förderliches inter-
nationales Umfeld ergänzt werden sollen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin
ehrgeizige Anstrengungen zu unternehmen, um nach inklusi-
veren, gerechteren, ausgewogeneren, stabileren und entwick-
lungsorientierteren nachhaltigen sozioökonomischen Kon-
zepten zur Überwindung von Armut und Ungleichheit zu stre-
ben;

16. nimmt Kenntnis von der Ernennung des Unterge-
neralsekretärs für wirtschaftliche und soziale Angelegenhei-
ten zum Koordinator der Zweiten Dekade;

17. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen erneut auf, in Absprache mit den
Mitgliedstaaten und anderen maßgeblichen Interessenträgern
Aktivitäten zur Durchführung der Zweiten Dekade zu erwä-
gen;

18. erinnert an den interinstitutionellen systemweiten
Aktionsplan zur Armutsbeseitigung, an dem mehr als einund-
zwanzig Organisationen, Fonds, Programme und Regional-
kommissionen beteiligt sind, und ersucht den Generalsekre-
tär, den Mitgliedstaaten Einzelheiten zur Umsetzung des Ak-
tionsplans vorzulegen;

19. bekräftigt die Notwendigkeit, der Behandlung der
Frage der Armutsbeseitigung höchsten Vorrang einzuräumen,
und verweist in dieser Hinsicht auf ihren in Resolution 63/230

gefassten Beschluss, als Beitrag zur Zweiten Dekade auf ihrer
achtundsechzigsten Tagung eine Sitzung der Generalver-
sammlung auf der höchsten angemessenen politischen Ebene
abzuhalten, die der Überprüfung des Themas der Armutsbe-
seitigung gewidmet sein wird, und betont, dass die Sitzung
und die Vorbereitungen im Rahmen des vom Generalsekretär
vorgeschlagenen Zweijahreshaushalts 2012-2013 durchge-
führt und so wirksam und effizient wie möglich organisiert
werden sollen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Motto der
Zweiten Dekade „Vollbeschäftigung und menschenwürdige
Arbeit für alle“ weiter zu unterstützen;

21. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem anhaltend
hohen Stand der Arbeitslosigkeit infolge der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, ist sich dessen bewusst, dass
menschenwürdige Arbeit nach wie vor einer der besten Aus-
wege aus der Armut ist, und bittet in dieser Hinsicht die Ge-
berländer, die multilateralen Organisationen und die sonsti-
gen Entwicklungspartner, den Mitgliedstaaten, insbesondere
den Entwicklungsländern, auch weiterhin bei der Verfolgung
einer Politik behilflich zu sein, die im Einklang mit dem von
der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundneun-
zigsten Tagung verabschiedeten Globalen Beschäftigungs-
pakt steht, einem allgemeinen Rahmen, innerhalb dessen je-
des Land auf seine Situation und seine nationalen Prioritäten
zugeschnittene Politikpakete schnüren kann, um einen be-
schäftigungsintensiven Aufschwung und eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich des Systems der Vereinten Nationen, nachdrück-
lich auf, die Ergebnisdokumente betreffend die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, umzusetzen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich des Systems der Vereinten Nationen, außerdem
nachdrücklich auf, das Ergebnis der Konferenz über die welt-
weite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen
auf die Entwicklung398 umzusetzen, um die Ziele der Zweiten
Dekade zu unterstützen;

24. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und ihrer Ressourcen die Mitgliedstaaten auf Antrag
bei der Stärkung ihrer Kapazitäten auf dem Gebiet der makro-
ökonomischen Politik und ihrer nationalen Entwicklungsstra-
tegien zu unterstützen und so zur Erreichung der Ziele der
Zweiten Dekade beizutragen;

25. befürwortet eine stärkere interinstitutionelle Annä-
herung und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen beim Informationsaustausch, der Förderung
des Politikdialogs, der Schaffung von Synergien, der Mobili-
sierung von Mitteln, der Bereitstellung technischer Hilfe in
den wesentlichen Politikbereichen, die der Agenda für men-

397 A/63/539, Anlage. 398 Resolution 63/303, Anlage.
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schenwürdige Arbeit zugrundeliegen, und bei der Stärkung
der systemweiten Politikkohärenz in Beschäftigungsfragen,
namentlich durch die Vermeidung von Doppelarbeit;

26. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung der
Zweiten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung
der Armut (2008-2017)“ unter dem Punkt „Beseitigung der
Armut und andere Entwicklungsfragen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen,
und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 65/175

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/440/Add.2, Ziff. 7)399.

65/175. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
industriellen Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/108 vom
19. Dezember 1994, 51/170 vom 16. Dezember 1996, 53/177
vom 15. Dezember 1998, 55/187 vom 20. Dezember 2000,
57/243 vom 20. Dezember 2002, 59/249 vom 22. Dezember
2004, 61/215 vom 20. Dezember 2006 und 63/231 vom
19. Dezember 2008 über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der industriellen Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen400, den Konsens von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung401 und
den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)402,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005403 und ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006 über
die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse
des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele und der anderen international vereinbarten
Entwicklungsziele,

unter Hinweis auf die Plenartagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwick-
lungsziele und ihr Ergebnisdokument404,

in der Erkenntnis, dass die Industrialisierung eine we-
sentliche Triebkraft für dauerhaftes Wirtschaftswachstum,
nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Armut in
den Entwicklungs- und Transformationsländern ist, nament-
lich in den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnen-
entwicklungsländern und den afrikanischen Ländern, indem
sie unter anderem produktive Arbeitsplätze und Einkommen
schafft sowie die soziale Integration, einschließlich der Ein-
bindung der Frauen in den Entwicklungsprozess, erleichtert,

betonend, wie wichtig die internationale Zusammenar-
beit zur Förderung ausgewogener und nachhaltiger Muster
der industriellen Entwicklung ist,

in Anerkennung der Rolle, die die Wirtschaft, nament-
lich der Privatsektor, bei der Stärkung des dynamischen Pro-
zesses der Entwicklung des industriellen Sektors spielt, unter-
streichend, wie wichtig der Beitrag ausländischer Direktin-
vestitionen in diesem Prozess ist, sowie in dieser Hinsicht an-
erkennend, dass ein förderliches innerstaatliches Umfeld un-
erlässlich dafür ist, einheimische Ressourcen zu mobilisieren,
die Produktivität zu steigern, die Kapitalflucht einzudämmen,
den Privatsektor zu fördern und internationale Investitionen
und Hilfe wirksam zu nutzen, und dass die Anstrengungen zur
Schaffung eines solchen Umfelds von der internationalen Ge-
meinschaft unterstützt werden sollen,

sowie in Anerkennung der wichtigen und positiven Rol-
le, die Gruppen kleiner und mittlerer Unternehmen sowie so-
zial- und solidarwirtschaftliche Organisationen, einschließ-
lich Genossenschaften, bei der Förderung des Kleingewerbes
und der Verwirklichung der Entwicklungsziele auf Gebieten
wie der Beschäftigungspolitik, der sozialen Integration, der
regionalen und ländlichen Entwicklung, der Landwirtschaft
und dem Umweltschutz spielen,

ferner in Anerkennung dessen, wie wichtig der Techno-
logietransfer zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen in
die Entwicklungs- und Transformationsländer als ein wirksa-
mes Mittel der internationalen Zusammenarbeit zugunsten
der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Entwicklung ist,

Kenntnis nehmend von der wichtigen Rolle, die die Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwick-
lung namentlich bei der Entwicklung des öffentlichen Sektors
und des Privatsektors, der Produktivitätssteigerung, dem Auf-
bau von Handelskapazitäten, der Förderung der gesellschaft-
lichen Verantwortung der Unternehmen, dem Umweltschutz,
der Gewährleistung des Energiezugangs, der effizienten En-
ergienutzung, der Förderung erneuerbarer Energiequellen
und der Durchführung von Initiativen im Bereich der Ener-
gievernetzung zwischen den Entwicklungsländern wahr-
nimmt,

399 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
400 Siehe Resolution 55/2.
401 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
402 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
403 Siehe Resolution 60/1. 404 Siehe Resolution 65/1.




